
TEXT (TEIL B) 
Stadt Teterow BPL 65 

 
A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 (BauGB, BauNVO) 
 
01. Art der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 6 BauNVO) 

 
Die gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA 1 bis WA 3) dienen 
vorwiegend dem Wohnen. 

 
a) Allgemein zulässig sind gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 und § 13 BauNVO folgende 

Nutzungen: 
 

- Wohngebäude, 
- der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften und 

nicht störende Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
- Räume für freie Berufe. 

 
b) Ausnahmsweise zulässig sind gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 3 BauNVO folgende 

Nutzungen: 
 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Ferienwohnungen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2 i. V. m. § 13 a BauNVO, wenn diese sich 

dem Dauerwohnen unterordnen. Zwingende Voraussetzung für Ferienwohnungen ist 
die überwiegende Dauerwohnnutzung in den jeweiligen Gebäuden. Ausschließlich 
oder überwiegend dem Ferienwohnen dienende Gebäude sind nicht zulässig. 

 
c) Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO 

folgende Nutzungen: 
 

- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 

 
 
02. Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, § 31 Abs. 1 BauGB, § 19 BauNVO) 
 

a) Im Plangebiet ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) i. S. d.  
§ 19 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässig und nur bei der Ermittlung der Grundfläche   
i. S. d. § 19 Abs. 4 BauNVO anzurechnen, wenn diese durch Flächen von ebenerdigen, 
mindestens zweiseitig offenen Terrassen ohne Überdachung direkt an Wohngebäuden 
hervorgerufen wird. 

 
b) Private Erschließungswege für das Grundstück 49 sowie die GFL-Flächen für die 

Grundstücke 47, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 und 77 sind bei der Ermittlung der 
Grundflächenzahl (GRZ) im Sinne des § 19 BauNVO unberücksichtigt zu lassen. 

 
c) Terrassen sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig. Eine Überschreitung der 

Baugrenzen ist ausnahmsweise bis zu 5 m, maximal aber bis zu einem Abstand von 2 m 
zur Grundstücksgrenze, zulässig, wenn es sich um ebenerdige, mindestens zweiseitig 
offene Terrassen ohne Überdachung direkt an Wohngebäuden handelt. Eine 
Überschreitung durch Teile des Hauptgebäudes ist nicht zulässig. 

 
 
 
 
 
 



 
03. Höhe baulicher Anlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 Abs. 1 BauNVO) 
 

a) Bezugspunkt für die festgesetzten Firsthöhen (FH) sind die in der Planzeichnung 
eingetragenen grundstücksbezogenen Höhenbezugspunkte (HBP). (werden nach 
Fertigstellung der Straßenausbauplanung zum Entwurf ergänzt) 

 
b) Aufragende technische Gebäudeteile wie Antennen, Schornsteine und Blitzableiter sind 

nicht auf die maximal zulässige Höhe anzurechnen. 
 
 
04. Bauweise 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
 
 Im gesamten Plangebiet gilt die offene Bauweise. Im WA 2 und WA 3 sind ausschließlich 

Einzelhäuser mit einem Wohngebäude oder Doppelhäuser mit zwei Wohngebäuden zulässig. 
 
 
05. Mindestgrößen der Baugrundstücke 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
  
 Die Mindestgröße der Baugrundstücke im WA 3 beträgt für Einzelhäuser 600 m² und für 

Doppelhaushälften 300 m². 
 
 
06. Höchstzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 

Im WA 3 sind bei Einzelhäusern maximal zwei Wohnungen und bei Doppelhäusern nur eine 
Wohnung pro Wohngebäude zulässig. 

 
 
07. Versorgungsanlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB, § 14 (1) Satz 3 BauNVO) 
 

Kleinwindanlagen und baulich eigenständig aufgestellte Solaranlagen sind im Plangebiet 
unzulässig. Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind nur an und auf Gebäuden zulässig, 
parallel angebracht zur Fassade oder zum Dach. Selbständige Anlagenstandorte sind im 
Plangebiet nicht zulässig. 

 
 

08. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 30 Abs. 2 BNatSchG / § 21 Abs. 1 LNatSchG) 
 

a) Flächenhafte Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind in den 
Vorgartenbereichen (Bereiche zwischen den Baugrenzen und der erschließenden 
Verkehrsfläche) unzulässig und in den rückwärtigen Bereichen auf maximal 3 % der 
Baugrundstücksfläche begrenzt. Die übrigen nicht überbauten Grundstücksflächen sind 
gärtnerisch zu gestalten. 

 
b) Zum Schutz von nachtaktiven Tieren wie Insekten und Fledermäusen ist nur eine auf den 

tatsächlichen Zweck (Zufahrten, Eingänge etc.) ausgerichtete Beleuchtung zulässig. Es 
sind Leuchten zu verwenden, die das Licht nach unten gerichtet abstrahlen und kein 
Streulicht erzeugen. Es sind insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. 
 
 

09. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 
Die in der Planzeichnung kenntlich gemachten Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
(GFL) sind festgesetzt zugunsten der Anlieger, der öffentlichen und privaten Ver- und Entsorger 
und Medienträger sowie der Stadt Teterow. 

 



 
10. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und deren Erhalt 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 
 

Die im Bereich der Planstraße festgesetzten Einzelbäume sind als heimische Laubbäume, 
Hochstamm, 14 - 16 cm Stammumfang, zu pflanzen (Pflanzanweisung: siehe Begründung). Die 
Standorte können, sofern dies Grundstückszufahrten oder Parkbuchten erforderlich machen, 
verschoben werden. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene 
Bäume sind zu ersetzen. 
 

 
 
B. Örtliche Bauvorschriften 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 84 LBO Schl.-H.) 
 
01. Dächer 

Die Dachneigung im WA 2 und WA 3 muss mindestens 18 Grad betragen. Die festgesetzte 
Dachneigung bezieht sich jeweils nur auf die Hauptgebäude. Für Wintergärten, Gauben, 
Nebenanlagen, Garagen und Carports sind auch abweichende Dachneigungen zulässig. Die 
Dacheindeckung ist im gesamten Plangebiet nur in den Farben rot bis rotbraun, anthrazit bis 
schwarz zulässig. Gründächer sind im Plangebiet allgemein zulässig. Bei Gründächern darf von 
den Festsetzungen zur Dachneigung und -farbgestaltung abgewichen werden. 

 
02. Doppel-/ Reihenhäuser 

Doppel- und Reihenhäuser sind in Bezug auf ihre Außenwände, Dachform und -eindeckung 
sowie Traufhöhe jeweils einheitlich zu gestalten. 
 

03. Nebenanlagen, Garagen, Carports 
 Nebenanlagen sowie Garagen mit einer Grundfläche von jeweils insgesamt mehr als 30 m² sind 

in ihrer Ausführung, Gestaltung und Farbe dem Hauptgebäude anzupassen. Geringere 
Dachneigungen und Flachdächer sind zulässig. Überdachte Stellplätze (Carports) können auch 
in Holzbauweise erstellt werden. 

 
 
 

C. Hinweise 
 

01. Bodendenkmale 
Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die 
Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die Untere Denkmalschutzbehörde 
unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines 
Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Bodendenkmalpflege in unverändertem 
Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 

02. Altlasten 
 Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes wie 

abartiger Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen 
oder Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle usw.) angetroffen, ist der 
Grundstückseigentümer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubs nach dem Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 
Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I 
S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 3 der Verordnung vom 27. Sept. 2017 (BGBl. I S. 
3465), verpflichtet. Auf Grundlage des § 2 des Gesetzes über den Schutz des Bodens im Land 
Mecklenburg-Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) sind die  Altlasten 
unverzüglich dem Landkreis Rostock, Umweltamt, Sachgebiet Immissions- und Bodenschutz, 
anzuzeigen. 

 
03. Eingriffsfristen 

Aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften ist die Beseitigung von Grünflächen und Gehölzen 
in der Zeit zwischen dem 01. März und dem 30. September unzulässig. Sollte die genannte 
Frist nicht eingehalten werden können, ist durch einen Sachverständigen nachzuweisen, dass 
sich keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ergeben und ein entsprechender Antrag 
bei der unteren Naturschutzbehörde zu stellen. 

 
 



04. Baumschutz 
Bäume mit mindestens 100 cm Stammumfang sind gemäß § 18 NatSchAG M-V geschützt. 
Soweit geschützte Bäume entfernt werden sollen, bedarf dies der Genehmigung der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock. 
 

05. Schutz des Oberbodens 
Die DIN-Normen 18915 und 19731 sind bei dem Umgang und der Wiederverwendung des 
Oberbodens zu berücksichtigen. 
Bei einem Aufbringen von Bodenmaterial von einer anderen Stelle sind die Bestimmungen des 
§ 12 BBodSchV in Verbindung mit der DIN 19731 zu beachten. (Weitere Hinweise: LABO-
Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV (LABO2002). 
Die Verdichtungen im Unterboden sind nach Bauende vor dem Auftrag des Oberbodens zu 
beseitigen. Die Witterung ist bei dem Befahren der Böden zu beachten. Der sachgerechte 
Umgang mit dem Boden während der gesamten Bauphase sowie die Versiegelungsmenge sind 
zu überprüfen. 

 
06. Landwirtschaftliche Immissionen 

An das Plangebiet grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen. Aus diesem Grund wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die aus einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung resultierenden Emissionen (Lärm, Staub und Gerüche) zeitlich begrenzt auf 
das Plangebiet einwirken können. 
 

07. Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
Die DIN-Norm 18920 ist zum Schutz der Bäume, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen 
während der Baumaßnahmen und beim Erhalt von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen zu 
beachten. 
 

08. Schutz der Umgebung 
Die Beleuchtungsanlagen, die während der Bauphase eingesetzt werden, sind so auszurichten, 
dass nur das Plangebiet bestrahlt wird und die Umgebung unbeeinträchtigt bleibt. 
 

09. Stellplätze, Garagen 
 Hinsichtlich der Anzahl der bereitzustellenden Stellplätze oder Garagen gilt die Satzung der 

Stadt Teterow über die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen (Stellplatzsatzung) 
vom 21. Juni 2007. 

 


